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1 Rechtliche Grundlagen 

 

Im nationalen deutschen Naturschutzrecht (Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 

2009 [BGBl. IA. 2542], das seit 01. März 2010 in Kraft ist) ist der Artenschutz in den 

Bestimmungen der §§ 44 und 45 BNatSchG verankert. Entsprechend § 44 Abs. 5 

Satz 5 BNatSchG gelten die artenschutzrechtlichen Verbote bei nach § 15 

BNatSchG zulässigen Eingriffen in Natur und Landschaft sowie nach den Vorschrif-

ten des Baugesetzbuches zulässigen Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1 

BNatSchG nur für die in Anhang IV der FFH-RL aufgeführte Tier- und Pflanzenarten 

sowie für die Europäischen Vogelarten (europarechtlich geschützte Arten). 

Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung wird für diese relevanten Arten zu-

nächst untersucht, ob nachfolgende Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG 

erfüllt sind (vgl. auch Prüfschema in Abbildung 1): Gemäß § 44 ist es nach Absatz 

1 verboten, 

 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fan-

gen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu ent-

nehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 

 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelar-

ten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wan-

derungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich 

durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert. 

 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders ge-

schützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 

 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungs-

formen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder 

zu zerstören. 

 

In den Ausnahmebestimmungen gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG sind verschiedene 

Einschränkungen enthalten. Danach gelten die artenschutzrechtlichen Bestimmun-

gen des § 44 Abs. 1 Nr. 1 (Tötungsverbot) nicht in Verbindung mit § 44 Abs. 1 Nr. 

3 (Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten), wenn sie unvermeidbar sind 

und die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. 

 

 



 
Abbildung 1  Ablaufschema einer artenschutzrechtlichen Prüfung (Kratsch et al. 2018). 

 



 

Einige zentrale Begriffe des BNatSchG sind vom Gesetzgeber nicht abschließend 

definiert worden, so dass eine fachliche Interpretation und Definition der fraglichen 

Begrifflichkeiten zur Bewertung der rechtlichen Konsequenzen erforderlich wird. Die 

Verwendung dieser Begrifflichkeiten im vorliegenden Fachgutachten orientiert sich 

an den in der Fachliteratur vorgeschlagenen und diskutierten Definitionen (z. B. 

GUIDANCE DOCUMENT 2007, Kiel 2007, LANA 2009). 
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2 Untersuchungsgebiet 

 

Das Plangebiet befindet sich im Gewann „Rahnspacher Straße“, südlich von Güg-

lingen-Frauenzimmern und östlich der K 2150. Die Zufahrt ist über eine Fläche im 

Nordosten des Plangebiets vorgesehen. Die Planfläche wird überwiegend acker-

baulich genutzt, Gehölze sind nicht vorhanden. Ein Gehölzbestand entlang eines 

asphaltierten Feldwegs schließt die Planfläche nach Osten ab. Im Westen grenzen 

Gewerbegebäude und ein landwirtschaftlicher Betrieb an das Plangebiet an. Die 

umgebenden Kontaktlebensräume sind ausgedehnte Ackerflächen. 

 
Abbildung 2  Geltungsbereich des Plangebiets  
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3 Vögel 

 

3.1 Datenerhebung und Methoden 

 

Für die Erfassung der Vogelarten wurden 8 Begehungen im Zeitraum März bis Juni 

2018 durchgeführt (11.03., 24.03., 19.04., 27.04., 08.05., 26.05., 05.06. und 20.06.). 

Die Kartierungen erfolgten während der frühen Morgen- und Vormittagsstunden 

bzw. in den Abendstunden (Erfassung des Rebhuhns) bei günstigen Witterungsbe-

dingungen. Für schwer zu erfassende Arten (bspw. Rebhuhn) wurden Klangattrap-

pen eingesetzt. Alle visuell oder akustisch registrierten Vögel wurden in eine Ge-

bietskarte eingetragen und der Status der Vogelarten durch die jeweiligen Aktivi-

tätsformen protokolliert (Südbeck et al. 2005). Aus diesen Daten wurde für jede Art 

ein Gebietsstatus festgelegt. 

 

3.2 Ergebnisse 

 

Im Plangebiet und dem angrenzenden Kontaktlebensraum wurden insgesamt 20 

Vogelarten nachgewiesen. Eine Gesamtartenliste der im Gebiet nachgewiesenen 

Vogelarten mit Angaben zum Status, Bestandstrend in Baden-Württemberg, recht-

lichen Schutzstatus und zur Gilde (Neststandorte) ist in Tabelle 1 dargestellt. Alle 

nachgewiesenen Vogelarten sind durch Artikel 1 der EU-Vogelschutzrichtlinie euro-

parechtlich geschützt. Als Arten mit hervorgehobener artenschutzrechtlicher Rele-

vanz gelten 

 

● Arten der landes- oder bundesweiten Roten Liste (einschließlich Vorwarnliste) 

● Arten, die nach Bundesnaturschutzgesetz bzw. Bundesartenschutzverordnung 

als streng geschützt eingestuft sind 

● Arten eines Anhangs der EU-Vogelschutzrichtlinie 

 

Für 2 Vogelarten liegen ausreichende Hinweise auf ein Brutvorkommen im Plange-

biet vor. Die landes- und bundesweit gefährdete Feldlerche  (RL 3) ist mit einem 

Revier im Plangebiet vertreten (Tab. 1, Abb. 3). Die Ackerflächen des angrenzenden 

Kontaktlebensraums werden von weiteren Brutpaaren der Feldlerche besiedelt 

(Abb. 3). Die Wiesenschafstelze  ist ebenfalls Brutvogel des Plangebiets (Abb. 3). 

Die Art wird auf der landesweiten Vorwarnliste geführt, die Bestände blieben aber 

im Zeitraum von 1985 bis 2009 konstant (Tab. 1). 

Als Art der landesweiten Vorwarnliste ist die Goldammer  mit zwei Brutpaaren in 

den angrenzenden Kontaktlebensräumen vertreten (Tab. 1, Abb. 3). Die Bestände 
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dieser Art sind landesweit im Zeitraum von 1985 bis 2009 um mehr als 20 % zu-

rückgegangen, aber aktuell noch nicht gefährdet (Bauer et al. 2016).  

Amsel, Blaumeise, Buchfink, Dorngrasmücke, Fasan, Heckenbraunelle, Kohlmeise, 

Mönchsgrasmücke, Rabenkrähe, Stieglitz, Sumpfrohrsänger und Zilpzalp sind 

ubiquitäre Brutvogelarten der angrenzenden Kontaktlebensräume (Tab. 1, Abb. 4). 

Die Rabenkrähe brütet auf einem Strommast. 

Mäusebussard, Rauchschwalbe, Ringeltaube, Rotmilan und Turmfalke nutzten das 

Plangebiet ausschließlich zur Nahrungssuche (Tab. 1). 

 
Tabelle 1  Liste der nachgewiesenen Vogelarten im Plangebiet (PG) und Kontaktlebens-

raum. Artenschutzrechtlich hervorgehobene Brutvogelarten sind grau hinterlegt. 

Art Abk  Status  Status Gilde  Trend Rote Liste Rechtlicher Schutz 
    PG Kontakt    in B.-W. B.-W. D EU-VSR BNatSchG  
Amsel A   B zw +1 — — — b 
Blaumeise Bm  B h      
Buchfink B   B zw -1 — — — b 
Dorngrasmücke Dg   B zw 0 — — — b 
Fasan Fa   BV b — nb nb — b 
Feldlerche Fl B B b -2 3 3 — b 
Goldammer G   B b/zw -1 V V — b 
Heckenbraunelle He   B zw 0 — — — b 
Kohlmeise K  B h      
Mäusebussard Mb N   zw 0 — — — s 
Mönchsgrasmücke Mg   B zw +1 — — — b 
Rabenkrähe Rk  B zw 0 — — — b 
Rauchschwalbe Rs N   g -2 3 3 — b 
Ringeltaube Rt N   zw +2 — — — b 
Rotmilan Rm N   zw +1 — V I s 
Stieglitz Sti  B       
Sumpfrohrsänger Su   B r/s -1 — — — b 
Turmfalke Tf N   f,g,zw 0 V — — s 
Wiesenschafstelze  St B  b 0 V — Z b 
Zilpzalp Zi   B b 0 — — — b 

 
Erläuterungen:    

Status:  
 
B Brutvogel 

Abk.  Abkürzungen der Artnamen  BV Brutverdacht 
Rote Liste D  Gefährdungsstatus Deutschland (Grüneberg et al. 2015)  N Nahrungsgast 
Rote Liste B. -W. Gefährdungsstatus Baden-Württemberg (Bauer et al. 2016)   
 1 vom Aussterben bedroht   
 2 stark gefährdet   
 3 gefährdet Gilde:  b Bodenbrüter 

f Felsbrüter 
g Gebäudebrüter 
h/n Halbhöhlen-/ 
 Nischenbrüter 
h Höhlenbrüter 
r/s Röhricht-/  
 Staudenbrüter 
zw Zweigbrüter 

 V Vorwarnliste  
 – nicht gefährdet 

nb nicht bewertet 
 

EU-VSR EU-Vogelschutzrichtlinie  
 I in Anhang I gelistet  
 – nicht in Anhang I gelistet  
BNatSchG  Bundesnaturschutzgesetz  
 b besonders geschützt  
 s streng geschützt  
Trend in B. -W. Bestandsentwicklung 1985-2009 (Bauer et al. 2016)   
 +2 Bestandszunahme > 50 %   
 +1 Bestandszunahme zwischen 20 und 50 %   
 0 Bestandsveränderung nicht erkennbar oder < 20 %   
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 -1 Bestandsabnahme zwischen 20 und 50 %   
 -2 Bestandsabnahme > 50 %   
    

 
Abbildung 3  Revierzentren artenschutzrechtlich hervorgehobener Brutvogelarten im 

Plangebiet (gelb umrandet) und Kontaktlebensraum. Fl - Feldlerche, G - Goldammer, St - 

Wiesenschafstelze.  

 

 
Abbildung 4  Revierzentren ubiquitärer Brutvogelarten an den Randbereichen des Plan-

gebiets (gelb umrandet). A - Amsel, B - Buchfink, Dg - Dorngrasmücke, Fa - Jagdfasan, He 
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- Heckenbraunelle, Mg - Mönchsgrasmücke, Rk - Rabenkrähe, Su - Sumpfrohrsänger, Zi - 

Zilpzalp.  

 

3.3 Artenschutzrechtliche Bewertung nach § 44 (1) B NatSchG 

 

Alle europäischen Vogelarten sind europarechtlich geschützt und unterliegen den 

Regelungen des § 44 BNatSchG. Die Ermittlung der Verbotstatbestände nach § 44 

(1) in Verbindung mit Abs. 5 erfolgt unter Berücksichtigung von Vermeidungs- oder 

Ausgleichmaßnahmen. Nahrungshabitate unterliegen nicht den Bestimmungen des 

§ 44 BNatSchG, unter der Voraussetzung, dass sie keinen essenziellen Habitatbe-

standteil darstellen. 

 

 

3.3.1 Verbot nach § 44 (1) 1 BNatSchG  

Es ist verboten, wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustel-

len, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der 

Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 

 

Durch Abschub von Oberboden auf den offenen Flächen des Plangebiets sowie 

durch Gehölzrodungen während der Brut- und Aufzuchtszeit der vorgefundenen Vo-

gelarten, können unbeabsichtigt auch Vögel und ihre Entwicklungsstadien (Eier, 

Nestlinge) getötet oder zerstört werden. Damit wäre der Verbotstatbestand nach § 

44 (1) 1 BNatSchG erfüllt. 

 

Der Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG wird nicht erfüllt , wenn 

Gehölzrodungen sowie, im Rahmen der Baufeldberäumung, der Abschub von 

Oberboden  außerhalb der Brutzeit erfolgen (Zeitraum Anfang Oktober bis Ende 

Februar). Bis zum Beginn der Bauarbeiten müssen die Acker- und Wiesenflächen 

vegetationsfrei bleiben oder mit Folie abgedeckt werden, um eine Brutansiedlung 

durch Bodenbrüter (z. B. Feldlerche, Wiesenschafstelze) auszuschließen. Unter Be-

rücksichtigung dieser Maßnahme kann eine vermeidbare Tötung oder Verletzung 

von Individuen oder Entwicklungsstadien ausgeschlossen werden. Adulte Tiere 

können aufgrund ihrer Mobilität flüchten. 

 

Die Verbotstatbestände des § 44 (1) 1 BNatSchG werd en unter Berücksich-

tigung der vorgeschlagenen Maßnahmen nicht erfüllt (siehe Kap. 3.4.1). 
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3.3.2 Verbot nach § 44 (1) 2 BNatSchG  

Es ist verboten, wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäi-

schen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-

rungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, 

wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art 

verschlechtert. 

 

Wirkungsprognose 

Für die im Plangebiet und Kontaktlebensraum nachgewiesenen Brutvögel ergeben 

sich sowohl während der Bauausführung als auch nach Fertigstellung der Gewer-

begebäude dauerhafte Störungen durch Lärm und visuelle Effekte (z. B. Baustel-

lenverkehr, Bautätigkeiten, Verkehrslärm, anthropogene Nutzung), die den Repro-

duktionserfolg mindern bzw. Vergrämungseffekte entfalten können. 

 

Bewertung 

Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes ist dann zu prognostizieren, wenn 

sich als Folge der Störung die Populationsgröße oder der Reproduktionserfolg ent-

scheidend und nachhaltig verringert. 

 

Arten der Vorwarnliste sowie ubiquitäre Arten 

Für die im Plangebiet und Kontaktlebensraum vorkommenden häufigen Arten ist 

von einer relativ großen Toleranz gegenüber solchen Störungen auszugehen (z. B. 

Amsel, Blaumeise, Buchfink, Heckenbraunelle, Kohlmeise, Mönchsgrasmücke, Ra-

benkrähe, Stieglitz, Zilpzalp). Störungen stellen für in ihren Beständen nicht gefähr-

dete Arten regelhaft keinen relevanten Wirkfaktor dar (Trautner & Jooss 2008). 

Dies gilt entsprechend für die Goldammer  als Art der landesweiten Vorwarnliste. 

In ihrer Dimension sind die Störungen nicht geeignet, die Erhaltungszustände der 

lokalen Populationen der nachgewiesenen Brutvogelarten zu verschlechtern. 

Da die zu erwartenden Beeinträchtigungen keine Vers chlechterung der Erhal-

tungszustände bewirken, führen sie nicht zu einer e rheblichen Störung im 

Sinne von § 44 (1) 2 BNatSchG, so dass der Verbotst atbestand nicht erfüllt 

wird. 
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Feldlerche (RL 3) 

Durch die Flächeninanspruchnahme wird ein Revier der Feldlerche überplant. Die 

Zerstörung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten wird im Kapitel 3.3.3 berücksich-

tigt. 

Als charakteristische Art des Offenlandes reagiert die Feldlerche empfindlich ge-

genüber Kulissen und meidet Siedlungsränder in einem Abstand von etwa 100 m. 

Das nächst gelegene Revier der Feldlerche befindet sich in einer Entfernung von 

etwa 160 m zum südlichen Rand des Plangebiets (Abb. 3) und liegt damit außerhalb 

der prognostizierten Kulissenwirkung von etwa 100 m zu höheren Gebäuden bzw. 

Siedlungsrändern. 

Im vorliegenden Fall ist aufgrund ausreichend großer Entfernungen des nächst ge-

legenen Feldlerchenreviers zum Plangebiet zu prognostizieren, dass das Vorhaben 

nicht zu einer störungsbedingten Aufgabe dieses Reviers führt. Eine erhebliche Stö-

rung für die lokale Population ist daher nicht zu erwarten. 

 

Da die zu erwartenden Beeinträchtigungen keine Vers chlechterung der Erhal-

tungszustände bewirken, führen sie nicht zu einer e rheblichen Störung im 

Sinne von § 44 (1) 2 BNatSchG, so dass der Verbotst atbestand nicht erfüllt 

wird. 

 

 

3.3.3 Verbot nach § 44 (1) 3 BNatSchG  

Es ist verboten, Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der be-

sonders geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 

zerstören. 

 

Bewertung 

In den Ausnahmebestimmungen gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG sind verschiedene 

Einschränkungen enthalten. Danach gelten die artenschutzrechtlichen Bestimmun-

gen des § 44 Abs. 1 Nr. 1 (Tötungsverbot) nicht in Verbindung mit § 44 Abs. 1 Nr. 

3 (Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten), wenn sie unvermeidbar sind 

und die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. 

Zur Vermeidung der Verbotstatbestände nach § 44 (1) 3 BNatSchG können grund-

sätzlich CEF-Maßnahmen im Vorgriff auf das Bauvorhaben durchgeführt werden. 

 

Feldlerche (RL 3)  

Durch die Flächeninanspruchnahme geht 1 Revier der Feldlerche dauerhaft verlo-

ren. Für die Feldlerche ist zu prognostizieren, dass im räumlichen Kontext keine 
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geeigneten und unbesetzten Ersatzhabitate für eine Besiedlung zur Verfügung ste-

hen. Es ist davon auszugehen, dass adäquate Reviere bereits durch Artgenossen 

besiedelt sind. Die kontinuierliche ökologische Funktionalität der betroffenen Fort-

pflanzungs- und Ruhestätte ist daher im räumlichen Zusammenhang nicht weiter 

gewährleistet. 

Da die Feldlerche eine artenschutzrechtlich hervorgehobene, landesweit gefährdete 

Vogelart mit stark abnehmendem Bestandstrend ist, sind funktionserhaltende Maß-

nahmen (CEF-Maßnahmen) zur Erhaltung der lokalen Population erforderlich. 

Die Verbotstatbestände des § 44 (1) 3 BNatSchG werd en für die Feldlerche 

erfüllt.  

 

Zur Vermeidung der Verbotstatbestände nach § 44(1) 3 BNatSchG können grund-

sätzlich CEF-Maßnahmen im Vorgriff auf das Bauvorhaben durchgeführt werden. 

 

Die Verbotstatbestände des § 44 (1) 3 BNatSchG werd en nach erfolgreicher 

Umsetzung der CEF-Maßnahmen (Kap. 3.4.2) nicht erfü llt. 

 

Wiesenschafstelze (Vorwarnliste)  

Durch das Vorhaben wird 1 Revier der Wiesenschafstelze beansprucht. 

Als Bodenbrüter ist die Schafstelze bei der Wahl ihrer Nistplätze sehr flexibel, das 

Nest wird jährlich neu errichtet. Es befindet sich meist direkt am Boden, versteckt in 

einer dichten Kraut- und Grasvegetation. Heute ist die Art überwiegend in Kulturle-

bensräumen, extensiv genutzten Weiden, Ackergebieten (Hackfrüchte, Getreide, 

Klee, Raps), gelegentlich Ruderal- und Brachflächen zu finden. Günstig ist kurzra-

sige Vegetation mit einzelnen horstbildenden Pflanzen, offenen Bodenstellen sowie 

Ansitzwarten. 

Da davon auszugehen ist, dass geeignete Ersatzhabitate in der näheren Umgebung 

schon durch artgleiche Konkurrenz besetzt sind, muss damit gerechnet werden, 

dass die ökologische Funktion dieser Fortpflanzungsstätte im räumlichen Zusam-

menhang bei der Realisierung des Vorhabens nicht mehr erfüllt sein kann. Das 

durch das Vorhaben verloren gehende Revier muss in den benachbarten Lebens-

räumen ausgeglichen werden. Dies kann durch die Umsetzung der CEF- Aus-

gleichsmaßnahmen für die Feldlerche (Kap. 3.4.2) erreicht werden, da die Aus-

weichflächen nach Optimierung eine höhere Bestandsdichte aufnehmen können. 

Damit bleibt die ökologische Funktionalität der Fortpflanzungsstätten im räumlichen 

Zusammenhang insgesamt gewahrt.  
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Die Verbotstatbestände des § 44 (1) 3 BNatSchG werd en nach erfolgreicher 

Umsetzung der CEF-Maßnahmen (Kap. 3.4.2) nicht erfü llt.  

 

Goldammer (Vorwarnliste) 

Durch Flächeninanspruchnahme für die Verkehrsanbindungen am östlichen Plan-

gebietsrand bzw. durch Gehölzrodungen im Rahmen der Renaturierung des Fürt-

lesbachs kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein Revier der Goldammer be-

ansprucht wird. 

Da davon auszugehen ist, dass geeignete Ersatzhabitate in der näheren Umgebung 

schon durch artgleiche Konkurrenz besetzt sind, muss damit gerechnet werden, 

dass die ökologische Funktion dieser Fortpflanzungsstätte im räumlichen Zusam-

menhang bei der Realisierung des Vorhabens nicht mehr erfüllt sein kann. Das 

durch das Vorhaben verloren gehende Revier muss in den benachbarten Lebens-

räumen ausgeglichen werden. 

Die Goldammer bewohnt offene bis halboffene, abwechslungsreiche Landschaften 

mit Feldhecken, Büschen und Gehölzen. Wichtige Habitatkomponenten sind Bü-

sche als Singwarten sowie Grenzbereiche zwischen Kraut- bzw. Staudenfluren und 

Strauch- bzw. Baumvegetation. Das Nest befindet sich am Boden unter Gras- oder 

Krautvegetation oder in kleinen Büschen. Während der Brutzeit besteht die Nahrung 

vorwiegend aus Arthropoden, im Winterhalbjahr aus Sämereien. Die Brutzeit dauert 

von April bis Mitte September. 

Zur Vermeidung der Verbotstatbestände nach § 44 (1) 3 BNatSchG können grund-

sätzlich CEF-Maßnahmen im Vorgriff auf die Baufeldbereinigung (Gehölzrodungen) 

durchgeführt werden. Da die Bestände dieser Art landesweit abnehmen, sind funk-

tionserhaltende Maßnahmen (CEF-Maßnahmen) zur Erhaltung der lokalen Popula-

tion erforderlich. 

Durch die Entwicklung von standorttypischen Feldhecken und angrenzendem ma-

geren Grünland, Ruderalfluren oder staudenreichen Buntbrachen können geeignete 

Brut- und Nahrungshabitate im räumlichen Kontext bereitgestellt werden, um die 

ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumli-

chen Zusammenhang zu gewährleisten. 

 

Die Verbotstatbestände des § 44 (1) 3 BNatSchG werd en nach erfolgreicher 

Umsetzung der CEF-Maßnahmen (Kap. 3.4.2) nicht erfü llt.  
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Ubiquitäre Gehölzfreibrüter und am Boden brütende A rten 

Durch Flächeninanspruchnahme für die Verkehrsanbindungen am östlichen Plan-

gebietsrand kann nicht ausgeschlossen werden, dass Einzelreviere der vorkom-

menden ubiquitären Vogelarten dieser Gilde betroffen sind (z. B. Amsel, Buchfink, 

Mönchsgrasmücke, Zilpzalp). Diese Arten sind hinsichtlich ihrer Habitatansprüche 

wenig spezialisiert, derzeit noch weit verbreitet und nicht gefährdet. Auf Grund der 

Betroffenheit von nur Einzelrevieren der nachgewiesenen Arten kann davon ausge-

gangen werden, dass diese in der näheren Umgebung ausreichend adäquate und 

unbesetzte Ersatzhabitate finden können. Die ökologische Funktion der Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten bleibt im räumlichen Zusammenhang für diese Arten ge-

wahrt. 

 

Die Verbotstatbestände des § 44 (1) 3 BNatSchG werd en somit nicht erfüllt.  

 

Brutvogelarten des Kontaktlebensraums 

Die Kontaktlebensräume werden von ubiquitären Gehölzfreibrütern und Höhlenbrü-

tern besiedelt (z. B. Amsel, Blaumeise, Buchfink, Kohlmeise, Mönchsgrasmücke, 

Rabenkrähe, Stieglitz, Sumpfrohrsänger, Zilpzalp). Die Fortpflanzungs- und Ruhe-

stätten dieser Vogelarten werden durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt und kön-

nen weiterhin genutzt werden. 

 

Die Verbotstatbestände des § 44 (1) 3 BNatSchG werd en somit nicht erfüllt.  

 

 

3.4 Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

 

3.4.1 Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung 

 

Der geeignete Zeitraum für Gehölzrodungen und die B aufeldbereinigung (Ab-

räumen des Oberbodens) zur Vermeidung einer unbeabs ichtigten Tötung o-

der Störung von Brutvögeln ist Anfang Oktober bis E nde Februar. Bis zum 

Beginn der Bauarbeiten müssen die Acker- und Wiesen flächen vegetations-

frei bleiben oder mit Folie abgedeckt werden, um ei ne Brutansiedlung durch 

Bodenbrüter (z. B. Feldlerche, Wiesenschafstelze) a uszuschließen. 

 

 

3.4.2 Maßnahmen zum vorgezogenen Funktionsausgleich  

 

Feldlerche 
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Um für die betroffene Feldlerche eine Erfüllung der Verbotstatbestände nach 

§ 44 (1) 3 BNatSchG zu vermeiden, bedarf es geeigneter CEF-Maßnahmen. 

Folgende Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktiona-

lität (vorgezogene Ausgleichmaßnahmen i. S. v. § 44 Abs. 5 BNatSchG) sind für 

das geplante Vorhaben erforderlich und vor Baubeginn durchzuführen, um eine Ver-

schlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Populationen zu vermeiden. 

Die angeführten CEF-Maßnahmen orientieren sich an den Maßnahmenempfehlun-

gen des Leitfadens „Wirksamkeit von Artenschutzmaßnahmen“ (MKULNV 2013): 

 

Maßnahme C 1: Brachen 

In intensiv genutzten Ackerkulturen werden Feldlerchen beeinträchtigt durch zu 

hoch und dicht aufwachsende Vegetation mit geringem Nahrungsangebot. Durch 

Nutzungsextensivierung und Anlage von Ackerbrachen werden für die Feldlerche 

günstige Ackerkulturen geschaffen. Geeignete Maßnahmen zur funktionalen Auf-

wertung von Ackergebieten ist die Einrichtung von Rotationsbrachen oder Brache-

streifen, die sporadisch gepflügt, ansonsten aber nicht landwirtschaftlich genutzt 

werden (MKULNV 2013): 

 

C 1 a oder b - Hierbei gibt es verschiedene Variant en, die Brachen anzulegen: 

C1 a) Schwarzbrache  - Anlage von Ackerstreifen oder Parzellen durch Selbstbe-

grünung. 

Bei der Schwarzbrache ist nach der Ernte keine Bearbeitung der Fläche  durchzu-

führen. Im Folgejahr ist eine Selbstbegrünung bis Mitte November des Jahres zu 

dulden. Bis zu diesem Zeitpunkt sind keine Bewirtschaftungs- oder Pflegmaßnah-

men durchzuführen. Beim Aufkommen von Problemkräutern ist ein Schröpfschnitt 

vor der Blüte zulässig. 

C1 b) Blühstreifen  - Anlage von Ackerstreifen oder –flächen durch dünne Einsaat 

mit geeignetem Saatgut (z. B. „Lebensraum I“, siehe beiliegende Broschüren). 

Auf mageren Böden sind selbstbegrünende Brachen Einsaaten vorzuziehen. Bei 

letzteren besteht die Gefahr, eine für Bodenbrüter wie die Feldlerche zu dichte Ve-

getationsdecke auszubilden. Dichtwüchsige Bestände (z. B. dichte Brachen mit Lu-

zerne) sind für die Feldlerche auch zur Nahrungssuche ungeeignet. 

Zur Schaffung einer standorttypischen Ackerbegleitflora sind für die Ansaat entspre-

chende Saatmischungen zu verwenden. Um lückige Bestände zu erzielen, sollen 

höchstens 50–70 Prozent der regulären Saatgutmenge ausgebracht werden. Die 

Ansaat muss bis spätestens 31.03. erfolgen. Die Blühstreifen müssen mindestens 

10 m breit sein und dürfen in den ersten zwei Jahren weder gemäht noch anderwei-

tig bearbeitet werden. Erst danach ist eine Bodenbearbeitung oder Neuansaat sinn-

voll. Dann ist bei dieser Maßnahme aber auch ein Flächenwechsel möglich. Die 
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Maßnahmen zu Blühstreifen und Brachen sollen nur in Kombination mit der Anlage 

offener Bodenstellen (z. B. Lerchenfenster) durchgeführt werden, sofern diese nicht 

anderweitig vorhanden sind. 

 

Für den Verlust eines Brutreviers muss eine Schwarz - bzw. Buntbrache von 

0,15 ha (1.500 m 2) in Form von etwa 5-10 m breiten Streifen angelegt  werden. 

 

Anforderungen an die Standorte: 

- Mindestabstände zu Vertikalstrukturen: 50 m (größere Hecken, Baumreihen, 

Feldgehölze), 100 m (Hochspannungsleitungen, Siedlungen, Straßen). 

- nicht entlang von häufig frequentierten (Feld-) Wegen. 

- günstig ist die Anlage zwischen zwei Ackerschlägen, die nicht durch einen 

Graben oder Weg getrennt werden. 

 

Maßnahme C 2: Lerchenfenster 

Durch zu hoch und dicht aufwachsende Vegetation auf intensiv genutzten Ackerkul-

turen wird die Nutzung dieser Flächen durch Feldlerchen stark beeinträchtigt. Die 

Anlage von Lerchenfenstern als künstliche Störstellen soll die Nutzung solcher 

Ackerflächen verbessern. 

Im Untersuchungsraum beträgt die durchschnittliche Reviergröße etwa 3 ha. 

Für den Verlust eines Brutreviers sind 6 Lerchenfen ster mit einer Fläche von 

jeweils mindestens 20 m 2 erforderlich. 

 

Die Fenster sollen bevorzugt in Wintergetreide, Soja, Zuckerrüben angelegt wer-

den. Im Sommergetreide ist die Anlage von Lerchenfenstern nicht zielführend. Es 

sollten möglichst viele Fenster auf möglichst großen Ackerschlägen angelegt wer-

den, idealerweise angrenzend an die Blühstreifen bzw. Br achflächen  (bspw. 

haben 1-2 Fenster auf einem großen Ackerschlag ohne Anbindung zu einem Blüh-

streifen nicht den gewünschten Erfolg). Anlage durch Aussetzen der Sämaschine. 

Eine Anlage der Fenster durch Herbizideinsatz ist unzulässig. Bei der anschließen-

den Bewirtschaftung bestehen für die Fenster keine Einschränkungen hinsichtlich 

Düngung und Pflanzenschutzmitteleinsatz. 

Anforderungen an die Standorte: 

- Lage der Fenster zwischen den Fahrgassen, um den Prädationsdruck zu 

mindern. 

- Mindestabstände zu Vertikalstrukturen: 50 m (größere Hecken, Baumreihen, 

Feldgehölze), 100 m (Hochspannungsleitungen, Siedlungen, Straßen). 

- nicht entlang von häufig frequentierten (Feld-) Wegen. 

- Abstände von mindestens 25 m zu Feldrändern (Feldwege). 
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Hinweis: 

Die Maßnahmen sind zudem im zeitlichen Vorgriff des Vorhabens umzusetzen und 

dauerhaft zu sichern. 

 

 

Wiesenschafstelze  

Um für die betroffene Wiesenschafstelze eine Erfüllung der Verbotstatbestände 

nach § 44 (1) 3 BNatSchG zu vermeiden, bedarf es geeigneter CEF-Maßnahmen. 

Das durch das Vorhaben verloren gehende Revier muss in den benachbarten Le-

bensräumen ausgeglichen werden. Dies kann durch die Umsetzung der CEF- Aus-

gleichsmaßnahmen C1 und C2 für die Feldlerche  (Kap. 3.4.2) erreicht werden, 

da die Ausweichflächen nach Optimierung eine höhere Bestandsdichte aufnehmen 

können. Damit bleibt die ökologische Funktionalität der Fortpflanzungsstätten im 

räumlichen Zusammenhang insgesamt gewahrt. 

 

 

Goldammer  

Um für diese Art eine Erfüllung der Verbotstatbestände nach § 44 (1) 3 BNatSchG 

zu vermeiden, sind geeignete CEF-Maßnahmen durchzuführen. 

Maßnahme C3: Gehölz- oder Heckenanpflanzungen  

Als Kompensationsmaßnahmen für die Goldammer sind Gehölz- oder Heckenan-

pflanzungen im Einzugsbereich des geplanten Vorhabens oder in der Umgebung 

entsprechend der Verluste vor Baubeginn durchzuführen. 

Die Gehölze bzw. Hecken sollten in mehreren Gehölzgruppen in räumlicher Nähe 

mit dazwischen liegendem Grünland angelegt werden. Die Goldammer ist eine Vo-

gelart des Offenlandes bzw. des Feldrandes. Sie braucht als Kompensationsmaß-

nahme Kleinstrukturen (Gehölz- oder Heckenanpflanzungen) im Einzugsbereich, in 

Anschluss an die offene Feldflur. Es werden folgende standortheimische Gehölze 

vorgeschlagen (Wuchsgebiet „Süddeutsches Hügel- und Bergland“) vor: Viburnum 

opulus, Cornus sanguinea, Ulmus minor, Prunus spinosa (Pflanzung als Ballenware 

notwendig), Acer campestre, Crataegus laevigata, Crataegus monogyna, Salix cap-

rea, Sambucus nigra. Im Umfeld der Hecken sollen mageres Grünland oder stau-

denreiche Buntbrachen als Nahrungshabitate zur Verfügung stehen. 
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Wiederkehrende Maßnahmen zur Funktionssicherung: 

- Die Hecken müssen abschnittsweise auf den Stock gesetzt werden (ca. alle 10 

Jahre), um eine Entwicklung zu baumartigen Hecken zu verhindern. 

- Jährliche Mahd des Grünlands bzw. der Saumstreifen ab August. 

 

Diese vorgezogene Maßnahme ist geeignet, die ökologische Funktionalität der vom 

Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätte für die Goldammer im räum-

lichen Zusammenhang zu gewährleisten. 
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